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Die rechtliche Seite der BauInhalt: RüheHen im Landschaftsbilde. - Portlandzement als Straßenbaustoff. . Wohn- und Geschäftshäuser.
arbeiteraussperrung. - Verschiedenes.

Roheiten im landschaftsbilde.
Der Aufschwung, den die Technik genommen, ihre

wirtschaftliche, vor a11em aber ihre hervorragend klllture11e
Bedeutung, berechtigen nicht allein zu prüfenden Er
wägungen, die Plattheiten auf baulichem Gebiete fordern
leider nur a11zuoft die volle Verurteilung heraus.

Die Lieblosigkeit unserer bauenden Mitmenschen ist
bekannt genug und zahl10s wie der Sand am Meere sind
die BeispieJc schnöder Gewinnsucht: hier einen Straßenzug,
dort einen alten wirkungsvollen Platz für immer entstellend.
Der teuere Grund und Boden in der Stadt mag a11enfa11s
noch als Entschuldigung gelten. Was aber um alles in der
Welt berechtigt uns, der Natur einen Schlag ins Gesicht
zu versetzen? . Mehr als einmal ist es dumpfe Gleich
gültigkeit, dei' es noch nie zum Bewußtsein gekommen ist,
den Bauplatz außer einer günstigcl! Spekulationssache auch
als einen wesentlichen Bestandtei1 des Straßenzuges oder
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Wasserturm von HUSlil11.

des Stadtbildes Überhaupt, aufzufassen. Der Ruf nach
Schutz des Städtebildes ist sehr angebracht, ettönt aber
leider immer erst dann, wenn das Unglück geschehen ist.
Der Reiz der Landschaft ist nicht weniger oft gefährdet,
nur ist es hier schwieriger} den Zerstörungskünstlern ihr
böses Werk nachzuweisen und zum Bewußtsein zu bringen.
Ihnen gilt, was faust seinem famulus an den Kopf wilit:
I,Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nie erjagen/J.

Hier ein paar Beispiele! Eine Stadt braucht ein Wasser
werk. Aus technischen Gründen. muß es dort auf jener
Anhöhe zu liegen kommen. Nicht der Umstand, daß
dieses neue Gebäude dereinst das weite Gesichtsfeld be
herrschen wird, sondern die Nähe einer Ziegelei wird dem
schönen Rahmen, den die Natur bereitwitligst stellt, zum
drohenden Verhängnis. Schon nach wenigen Monaten hat
sich dieses ertÜllt, denn der Bau ist dann so weit IIgediehen li }
daß er sich schon von weitem als ein riesiger roter Back
steinkasten dem Auge aufdrängt. Wassertiinne geben eben

falls oft Gelegenheit, den landschaftlichen Reiz grausam zu
durchbrechen. 
 Vor mir liegt die Oeschäftsanzeige eines
Industriellen, der neuzeitliche Wasserbehäiter anpreist. Die
verschiedenen Abbildungen im Verzeichnis lassen auf den
ersten Blick das Schema f erkennen. tin schreckliches
Gewirr von Eisenteilen bis zu 30 und 40 m Höhe stellt
den eisernen Unterbau dar, auf dem dann sich die plumpe
form des Behälters selbst aursetzt. Das Ganze ist jedoch
mehrfach preisgekrönt und hat so und so viel Aufjagen
erlebt. Im Geiste kann sich aus eigener Anschauung
heraus wohl jeder dieses Gebilde leibhaftig vor die Seele

T.::kgraphen-i\bst.

zaubern. In frÜherer Zeit \'rurder:. neben den Kirchen und
Kapellen noch vieie Profanbauten mit TÜrmen verseheo,
so die Rathiiuser, GiJdehäuser, ror allem aber die Stadt
tore 115\V. Die Turmbauten Überragten die H2itlSenll
l<;se!1
und gaben SChOll von \veitem das den frÜheren deutschen
Stüdtebildern so malerische! eigenart1ge Oepriige ab. \Vie
leicht sich diese Bauform auf \'\lassertÜrme <ll1\venden Jäßt,
soll das beigegeb
ne Bild de$ \,\l:lsserturms \'on HusLIm
veral1$chau1ichen.

.Ein anderes Bild! Eine noch in Dornröschen-Schlaf
versunkene Gegend soll "aufg
schloss
n \'i'erdell", \vie es
der fachausdruck so schÖn bezt"ic!md. Ber cr und T
iler
\'erscl1\vindcn unh.
r der gkic1lInal'11
ndcIl 1-1:171<.1 und eine
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mit den vorscbrifbndßig steilen Bös hul!g-eIl
der SicJ1 der gleißende Schienenstrang entlang

und links TclegTaphellstmgen. Unwdder
Reiz i!I1'Cr  b\\-c(!lslungs!o$.en"'Kahlheit:

$ükh ein Ldtungsl!1:lst seihst unter der H<t1ld
HolzhaHe!'S jz-linslJeriscl1c formen annehmen

mÖge aus. der u!1lstehenden Abbildung ersehen
dö
kann}
\x'erden.

!rgcnd\vo aus felsiger Höhe stürzt der Oebirgsbach,
und zischend bricht er sich in enger Schlucl1t

eilt in reißendem Lauf zu Tal. Die Industrie braucht
seine ungestüme Kraft. Ein Elektrizitätswerk entsteht an
seinem Lmk Hier ein Untemehl11er, dort eine Fabrik
Immchen ein Teil \'011 der ge\vmmenen Kraft Ein unge
lenkes Dillg \'011 eInem Tr:111sformator bezeichnet die Stelle
des .:\bnehmers. \,\Jie leicht sich aber dem Ganzen eine
gcf;Wige und \'\'cnig auffällig-c form abgewinnen läßt,
bc\veist die \y'eitere Abbildung.

Transforrnatol mit Gartcnhäuschen lmd Gartemnauer..

Hier ist der Transformator in die Gartenmauer LInd
Gartenhäuschen einbezogen.

Leicht ließe sich das Verzeichnis der Verfehlungen
erweitern) doch die wenigen hier gezeigten Beispiele lassen
andererseits zur GenÜge erkennen, wie fast immer das
Nützliche sich auch mit dem Angenehmen paaren kann.

franz Brönner.

Portlandzement als Straßen baustoff.
(Nachdruck verbotcn.)

Beton ans Ka!kzcment - lesen.wir in .Engineering f\ecord
- i:;-t einer der ältesten Stoffe, die je den Zwecken des
Stral3enbaues gedient habei] und daß er nicht zu den schlech
testen gehdrt, davon zeugt der Umstand, daß von den Kunst
straßen des altrÖmischen Kaiserreichs nur diejenigen, die von
diesem Stafi gebaut wurden, dem zerstörenden EinfluB dcr
Zeiten während jast zweier J ahrtallscndc Vv'idcrstand 7;U
bieten vermochten. Die Via Appia, ohne Zweifel die beste
Ausiilhrung römischer Straßenbaucr, wurde 3J2 v. Ch. von
Appius Claudius bcgonnen und cinig.e Teile sind auch heute,
nach mehr als 2200 Jahren, noch in einem bemerkenswert
utcn Zustande. Nun ist es Ja zur Genüge b.:::kannt, daß gute
1\1arken von Portlandzement an Festigkeit und Dauerhaftig
keit den Kalkmörtel der l ömer bei weitem übertreffen tlnd so
scheint die Frage berechtigt zu sein, weshalb Straßen aus
Portlandzement heutc nicht annÜhernd gleiche :Erfolge, wie
die Via Appia, aufwcisen kannen.

Portlalldzcmentbeion hat zwei kennzeichnende Ei en
schaften, wdchc aller Wahrscheinlichkeit nach den Mißerfolg
nach sich zichen: erstens neig-t er falls der freicl! Luft wie
aui Straßenobcriliichcn, ausgesetzt: zum Schwinden und bi!det
l(isse. Die zweite Eigenschaft hängt mit der ersten zusammen
und besteht darin, (jaß dcr Beton am Rande der Risse leicht
verwittert. Nun steht es außer Zweifel, daß eine Zcmcnt

makadamsuaßc die beste LÖsung: insbesondere für AutomobH
fahrstraßen wäre: die härtesten Gesteine könnten zum Unter
bau verwendet wcrden, wodurch man der Straße dk höchste
Lebelischmcr :sid-1CI-"ti \-Vii"rde und   \\ras mit R.ücksfchfä"ilf -d-i
staubanfwirbelndc \Virku11g- der Kraftwagen von größter Be
dcutullJ!; ist  , die Straßenoberf!äche wÜrde so gut wie staub
frei sein.

Fragen wir nun, warum dic römischen Straßen sich un.tc!"
den verschiedensten Verkehrsverhältnissen vieler Jahrhun
derte so gut bewährt habcn. so muß die richtige Antwort hicr
auf anch einen fingcrzeig fÜr heutige Straßen bau verhältnisse
geben. Zum Bau besserer Straßenzuge hoben die :Römer
einen Graben von etwa 1 m Tiefe in der ganzen Breite der
Straße aus und säuberten dieseIl Graben von jedwedem
schlechten Banstoff, indem sie an Stelle dieser minderwertigen
Stoffe guten Stoff cinrammten. Hierauf wurde der Boden des
Grabens geebnet und das gc\vacllscnc Erdreich festgestarnpft.
Im allgemeinen gab es vier Schichten, die in dcn Graben ein
}{ebaut wurden: 1.. die Grundschicht (statumen), 2. die R.oh
schicht (rndus), 3. die Kernschicht (nueleus), 4. die Ober
fIächcllschicht (summa crusta). Die Grundschicht bestand aus
zwei Lagcn von Steinen, die in Kalkmörtel getaucht wurden,
die nächste aus Bruchstein oder aus ZiegelsteinstückcIl, Topf-
scherbcn usw. (im letzteren Falle nahm man etwas mehr Kalk
zum Mörtel, etwa im Verhältnis 2 : 5). Auch die dritte Schicht
bestand aus Banabfällen (Ziegelstücken) mit Kalkmörtel im
Verhältnis 1 : 3 gemischt, während die oberste Schicht aus
großen Steinplatten gebildet wurde. Diese Platten sind mit
Mörtel bestrichen lind aufs genaucste ancinaJ1der gepaßt
worden.

Vier Punkte kennzeichnen diese BaU\veise, und zwar:
1. eine durchaus sichere Gründung, 2. eine elastische Schicht
unmittelbar unterhalb der Oberfläche, denn der "nucleus" war
zweifelsohne die weichste Lage, die federn konnte, 3. die vier
Schichten hatten verschiedene Ausdehl111Ilgskoeffizienten, so
daß es bei der Ausdehnung oder Zusammen ziehung durch
Wärmcändernng keine ausgesprochenen Richtungen für die
Rißbildungen gab, 4. die Oberflächenschicht war so be
schaffen, daß sie nicht allein der Abnutzung des Verkehrs,
sondern auch Wittcrungs-.Einflüssen widerstehcn konnte.

Wenn man heute häufig die Behauptung hört, daß die
Straßenbauer unserer Tage nie imstande wären, so gute UI1Ll
daucrhafte Straße wie die R.ömer zu bauen, so beruht dies auf
einer Unkenntnis dcssen, was der heutige Straßenbau leisten
kann und auf einer Unkenntnis des Unterschiedes, det'
zwischen den Vcrkehrsverhültnissen von einst und jetzt be
steht. Einc rdmische Straße wUrde Ullter dem hcutigen Stadt
verkehr höchstens einige Jahre gebrauchsfähig sein und ver
schlängc dabci eine Unsummc an Baukosten. Die Straßen des
alten 1\001 wurden von leichten fahrzeugen befahren, die mit
unbeschlagcllcn Pferden bespannt waren. Da die Pferde nicht
beschlagen waren, kann auch mit Bestimmtheit behauptet
werden, daIfüber der Oberflächenschicht noch eine Erdschicl1t
von erheblicher Stärke unterhalten werden mußte, da sonst
dIe Pferde nach einer Fahrt von 50-70 km bereits lahm wer
den mußten.

Dieser römischen Straßenforl1l am ähnlichsten sind die
heutigen KlinkerstraßeIl, bei welchen die Klinker auf eine
Betollschicht mit einer 5 cm stmken federnden Sandunterlage
g-ebette't sind. Solche Straßen sind auch die besten iür Kraft
wagen, jedoch etwas zu hart fÜr Pferde. Die .Erfahrung zeigt,
daß Risse an solchen StraJlen, wie auch an denen, dic mit
einer Asphaltdcckc versehen sind, selten vorkommen, es sei
denn, daß die Gründung unrichtig ausgeführt ist. In letz
terem falle hat man allerdings Kontraktionsrisse zn erwarten.
Von einem solchen Fall kann die Rede sein, wenn die Grün
dung zn der heißesten Jahreszcit zur Ausführung kommt, da
nach der größten Ausdehnung der heißen Tage naturgemäß
eine Zusammcnziehung im Winter eriolgt. Diese Beobach
tung wird auch dureh die Tatsache bekräftigt, daß Zement
fußböden und Asphaltdecken in geschlossenen Räumen in der
Regel auch dann keine Risse zeigen, wenn sie auf gewöhn
lichen ErdUl1tergrund gelegt wurden.

JedenfaHs geht aus dem bisherigen hervor, daß Beton aus
zwei GrÜnden nicht geeignet ist, als Oberflächcllschicht bei
Straßen zu diencn: erstens ist cr zu sprÖde und brÖckelt, wenn
einmal I(isse da sind, untcr einem nur einÜ: ermaßcn schwüren



m
so; !

5i
w

r
i
ci5

u
"

"Ö

o
o

0
0

ro

.

0

I I ?
.ü
;;<

u
-<

0
0
0
,;
U
=

:%

".





269
Verkehr leicht ab, zweitens ist er unclastisch unu daher für
Puhrwerke mit Pferdchespannllng zu hart. Der Gedanke: liegt
nahe f durch geeignete Behandlung des Zements die$g beiden
Eigenschaften den Zwecken des Straßenhaues entsprechend
zu beeinflussen. Der Direktor des amerikanischen GfHce oi
Public R:oads hat zu diesem Zwecke Zement durch Bei
mischung von tlarzö1cn umzubilden gesucht. Scin Gedanken
gang war der folgende: Asphalt ist für die verschiedensten
Verkehrsverhältnisse als Straßendecke vorzüglich geeignet,
cr ist eine halbbildsame Masse mit äußerst geringer Zugfestig
keit und so gut wie keiner Elastizitätsgrenze. Er läßt sich
durch geringe Kräfte dauernd umformen, sejne Haftkraft zu
Mineralstoffen gestattet jedoch die ursprüngliche Dichte durch
Beimischung von Mineralien crheblich zu vergrößern (es ist
bekannt, daß die Hinzufügung von Portlandzement die ObeT
fläche des Asphalt verstärkt). Also muß dem Beton ein Zu
satz gegeben werden, welcher ibn dem Asphalt näherbringt,
was durch basische bituminöse Öle möglich iSt.

Die Versuche, bei welchen man bis zu einem Ölzusatz von
20 v. H. ging, haben gute Ergebnisse gezeigt. Tierische und
pflanzliche OIe, ferner Petroleum wirken zersetzend auf Bdon,
ebenso haben Mischungen VOll Teer und Zement rmer
wünschte Ergebnisse gezeitigt, während ein Zusatz von
basisch-bituminösen Ölen die erhöhte Brauchbarkeit des
Betons als Straßen baustoff ergeben hat. Das Mischen kann
in einem gewöhnlichen Betonmischer vorgenommen werden,
es ist jedoch darauf zu achten, daß der Beton du:ch und durch
befeuchtet sei, 'bevor das Öl zugesetzt wird. h1folge der An
wesenheit von Kalk bildet das 01 sehr rasch eine Emulsion
und verteilt sich ganz gleichmäßig auf die gaJlze Betonmasse.

Ke.

Wohn- und Geschäftshäuser.
Von Architekten (8. D. A.) K 1 ein und \V 0 I i i in BresJau.

(Mit Abbildlln;.>:cn auf Seite 270, 271 und 273 nebst einer Bildbeila.>;e.)

Gesteigerte Ansprüche an die Bequemlichkeit der Woh
nungen, höhere Fmderungcn an Oeschäftsräume bringen es
mit sich, daß oft zum Schadcn des Stadtbildes. die Zeu en
alter Baukunst fallen, um sogenaIJßten modernen liäusern
Platz zu machen. Wie wenig Rücksicht dabei auf das Ge
samtbild in vielen FäHen genommen wird, beweisen leider un
zähJige Beispiele. Gcrade bei unseren schlesischen Klein
städten, welche noch viel Poesie aus vergangcIlcn Zeiten in di
unsere hinÜbergerettet haben, sollten Eingriffe in den alten
Iiäuscrbestand mit größter Vorsicht gescheh n, lind wo es
nötig ist, immer darauf RÜcksicht genommen werdcn. -daß
nicht nur das einzelne Hans für sicb, sondern auch im Verein
mit seinen Nachbarn eine befriedigende Lösung darstellen
muß. l3nsere Zeichnungen bringen solche Beispiele, bei
welchen unter Berücksichtigung neuzeitlicher Verhältnisse auf
den aJten Bestand Bezug genommen wird. Auch in Nr. 38
der Ostct. Bauztg. Jahrg. 1908 erschien eine ähnliche Arbeit,
welche Mnstcrentwürfe von Ringhäus rn Hir Landeck in SchI.
darstellte.

Die rechtliche Seite der Bauarbeiter
aussperrung.

Unter der obigen überschrift hat lierr Rechtsanwalt
11r. Baum im "Berliner Tageblatt" vom 3. Mai 1910 (Nr. 221)
rcci1tliche Erbrterungen veröffentlicht, welche geeignet sind
i1l Jen durch die jüngste Erscheinung unserer wirtschaftlichcn
Kämpfe berÜhrten Kreiscn ernste Beunruhigung zu erregcn.
Die Darlegungen des Verfasscrs gipfeln darin, daß die seincs
Erachtens zahlreichen Arbeitgeber, die der jiingst erfolgtcn
AI1Sperrlll1g innerlich widerstfeben. der Aussperrung nicht
Pol.i;e zu leisten brauchen, ohne zu befÜrchten, daß sie durch
Inkurssetzung der von ihnen zur Sicherung ihrcr Vcrtr.lg.s
treue hinterlegten Dcpotwechscl oder durcli Matedalspt'rrc
der BaumaterialienliefcrantcIl in rechtlich tluanfechtbaref
Weise bct1'Offell werdeT! könutcn. Ja, der Verfasser glaubt
so ar weiterhin, daß der Anschluß an die AussperfIlug den
Arbeitgebern trotz der iu den Bauverträgen enthaltenen 50

gcnannten Aussperrungsklauseln abzuraten sei, da diese Klau
seln seiner Auffassung nach unwirksam seien und mithin die
Möglichkeit bestehe, daß die Bauhherren aus der durch die
Aussperrung entstandenen Bauverzögerung ungeachtefder
Aussperrungsklauseln Schadenersatz - Ansprüche erheben
könnten.

Den Ausführungen des Veriassers muß um so nachdrück
licher begegnet werden, als sie mit der RechtsJage nicht in
Einklang gebracht werden können und demnach diejenigen
Arbeitgeber, die die hier aufgeworfenen fragen unmittelbar
angehen, bei der :Fassung ihrer Entschiießungen in eine sorg
fältige Nachprüfung der BeweIsgründe des Verfassers werden
eintreten müssen.

Der soziale Frieden ist ein Menschheitsideal wie der
Völkerfriedell. Solange er lediglich ein \Vunsch bleibt - und
das ist ja dem Ideai wesentlich - wird auch für das Wirt
schaftsleben das Wort Rudolf von lherings geIten: "Im
Kampfe sollst du dein Recht finden." Die für die wirtschaft
liche Kriegiührung unerläßlichel1 Kampfmittel gewährleistet
der   152 der Gewerbeordnung, die Magna Charta der Arbeit
geber- und Arbeitnehmer-Verbände. Dort werden unter An
erkennung der sogenannten Koalitionsfreiheit der Streik, als
die umfassende Eins'tellung der Arbeit, und die Ausspeifung,
aIs die umfassende Arbeiterentlassung, als erlaubte Kampi
mittel ausdrücklich hervorgehoben. Wie unsere Kriegswaffen
haben auch diese wirtschaftlichen Kampfmittel eine technische
VoHcndung erlangt, die ihre Leistungsfähigkeit wesentlich er
höht und damit ihre Wirkung ungemein verstärk'i. hat; nur gilt
auch für die wirtschaftliche KriegfÜhrung der völkerrechtliche
Grundsatz, daß der Krieg niemals mit vergifteten Waffen ge
führt werden darf.

Die Rechtsprechung, namentlich dicjenige des Reichs
gerichts, hat die oben erörterten wirtschaftlichen Gesichts
punkte auf dem Boden des Koalitionsparagraphen weiter ent
wickelt. In dem Baumschen Aufsatz wird die Rechtsprechung
des Reichsgerichts bedauerlicherweise nur bis zum 51. Bande
verfolgt, obwohl zurzeit bereits der 72. Band im Erscheinen
begriffen ist und die nicht berücksichtigten 20 Bände für die
behandelten fragen bedeutsame Entscheidungen aufweisen.

So hat das Reichsgericht (Bd. 54 S. 259, 260) noch beson
den.; betont, daß die durch die Oewerbeordnung gewähr
leistete Aussperrung keineswegs  egen die guten Sittcn ver
stoße. Demzufolge ist auch die Verabredung eincr Aussper
rnng unter den Arbeitgebern reehtlil;h zulässig. Wie von
Landmann, der hervorragende Kommentator der OC\vcrbe
ordnung, ausfÜhrt (Anm. 3c, zu   1.53), ist es £Inch statthaft,
dic getroffene Abrede durch Vereinbarung \'011 Konventional
strafen zu stÜtzen; der von ßaum angeiiihrte S 344 des BÜr
gerlichen Gesetzbuches steht dem nicht entgegen, da nur die
ein unwirksames Versprechen sichernde Konventionalstrafe
ungÜltig ist, die \VirksamkeH der Anssperruugsabrede aber
nicht dadurch berÜhrt wird, daß der RÜcktritt "on der Abrede
dnrcl1 das Gesetz verstattet wird.. Landmann hlUt allch die
Oeltendmachung von DepotwechseJn Ca. a. O. Amn. 4) für ztt
Jässig und nur die Androhung". einen derartigen \VechseI in
Umlauf zu setzen, fÜr unerlaubt. In dem AlIisiltl Baum:::. \vird
daher Landmann mit Unrecht für die don yertretene Auf
fassung angeführt. Auch die Ansicht Banrrts. daß die Yer
hängung der Materialicllspcrre durch die Lieferanten d r Bau
rnateria1ien rechtlich bedcnkliclr' und ein  dahinzieknde Ein
wirkung de;' Arbeitgeber auf die J\latcri<dil'nhämUer eine UIl
statthafte Vcrrnfserklärung sei, er$chd!Ü als unzlltreifend.
Der Verfasser weist ganz ridul.z daraui hin, dnß die Drohlln .
nuf die Matcria1icn!ieferantl'tl in d[esl'ITl Sinne einzllwirken,
auf Grund der ausdrÜckHchl'It B :::tirmtlimg der Gewcrbeont
l1ung tl1lznlä.ssig sei: d<1 eg('n emslJndIt sl'in  wt':iterc Ausfüh
runR. daß eint' Einwirkung: der Arbeitgeber auf die Matc:ria
JicnhÜndk'r eint:' zum Schadenersatz verpilkbtende Handlung
.sei. nicht der dur....-h die retchsg: richt!khe I\echtsspjechunt ;
gesl...'haiknl: Rechtslage lr1 3 wkhtig;cn :Elltschddungen (Rd.
64 S. 61. (i2: Be!. 66 S. 383. 38-4; Deutsche Jur. Zt. 1908 S. 250)
ist \.kiml'hr das Rckhsg\,;'richt zu dem ErgcbIlis gelangt. dal3
die Einwirkung ani andere PersoIlcnkrdsc und die BemÜhung,
in \11('S1..'n Buudesg-enosseIl Wr deIl wirtschaftlichelJ Kampf zn
werben. weller ullzulüBig- set noch gegen die guten Sitten ver
stoße. wenn flU]' persÖnliche AnIdndn1lgcll und Vt"rdächtigun
cn yennicden wiini('Il \lHd nkht den angerufcnen Personcn

Wor!5ettungSeite:!72,)
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l'rh:llt Imw;:!!!r ;'::i..'schiidert wÜrde. nil' S\.'hädi 'ul1
sei ::tn sich nicht unerlaubt. sOlh.krn mÜsse

k, dur...::h dk f\('dltsoJ',dnlln  zng-e1assell ll
crrr<!g f1 w('rdeH. sokrn nur nicht

unehrIkhen KaU1pfmitkln ge
\\"crdc. steht nichts dem im \Vegc. daß Ar

b S:ch1!dkn. hei ihren kÜnftigen Bes[cJlnngT. ll vor
oJ r auss...::1tHcß!ich sokh  Matcfialicnh£indler zn bc

wekhc den der AU$sPL'rrung; krngebliebencll
die Lieferung versagen. und Jadllfch die <tn der

AHsspcrrll11  beteiligtell .\rbcirg:cbcr in ihrem wirtsdwft!icJlen
1!ilterstiHzt'll. Die Auffassullg Baullls. daß hierin eine

VCfmiserkJärung liegc, cntbehrt also der rccht

ist endlkh die Sch{ußausfiihrl1ug des Ver
r !sscrs. Ansspcrrung'sk1ausc!n (durch die die Haftung des
Bauunicrnehmcrs iHr die durch die Aussperrung- entstandene

(k's Bancs i.wsgeschlossen wird). rechtlich un
wirksam d;l die Au.sspcrrul1P: von tlcm Un'tcrnehmcr
\'orsiHzlich herbci efiihrt. eine die Haftung fiir Vorsatz Ct,
!assende  brcdc aber nach * 276 des BÜrgerlichen Gesctz
bn.:]]('s ull\\"irksam sei. B<111111  1al!bt hier Z\Vi1r nicht mft einem
Vorsatz, \\"oh1 aber mit einem f:vcntn;:llvorsatz des Ullter
ndnners operiereT! zn können. Ist schon dieser Standpunkt
unhaltbar. da die \Vi1lell.srichtuJ1g des Unternehmers bei der
Ausspcrrnng Jcdig!Jch an! die I<ccht.sbeziehung zwischen ihm
!lnd den Arbeirnchmern geht. so scheitert Baums Konstruk
tion, wie Cl' selbst  l!gibt. in deli I<cgelfüllcil daran, daß die

!licht "on dem cinzchlcll Unternehmer. sondernvon beschlossen ulld durchgefÜhrt
wird. der Zl1samt11enha11g also schon rein perso
lien dmc1Jbrochen wird, \\lC1111 aber der Verfasser weiter
meint daß dIe Aussperrungsklauseln deshalb unwirksam
seien. 'weil der einzelne Unternehmer kraft der Gcwerbeorel..
Ill!ng seine Verpflichtung dem Arbeitgeberverbande gegen
Über dnrch Austritt beseitigen könnte, so ist dem entgegeH
zuhalten, daß das Recht nirgends den unerträglichen Zwang
Jnferlegt, in zwar rechtlich zulässiger, moralisch aber min
destens anfechtbarer Weise sich eingegangenen Vcrpf!ichtUI]
gen zn entziehen. Die Vertrag-streue des bei dem Arbeitgeber
verbande ausharrenden Arbcit ebers kann daher nIcht als ein
dem 13auherrn gegenÜber zum Schadenersatz \ crPflichtender
Vorsatz er<lchtet werden.

Im Gegensatz zu dcn Darlegungen Baums I11Uß daher aus
!<esprodlcH werden, daH die Rechtsordnung auch in der
jüngsten wirtschaftlichen Bewegung bejdc StrcitÜ i1e in
gleicher \ /cise nuter ihren Schutz stellen und sie nicht hin
dern wird. eHe durch die Gewerbeordnung verstatteten Kampf
mittclnacl1 den Rege!l! anständiger Kriegsfiihrung zn verwen.
den. bis der im Interesse unsercr Volkswirtschaft crstrebens.
werte fricdcnsschlnH auch diesen Kampf beendigt habel1
wird. l cchtsan\Va!t lJ r. W r z e s z i 11 S l( i, Berlin.

Verschiedenes.
fÜr die Praxis.

JHc Papiersiickc mit IIrahteilllage haben sich in eier
ZelJ1en(indus(ric scheinbar sehr gu( bewährt. Die Papier
masse ist in 2 aufeinander senkrechten Richtungen durch
seine geglÜh(e Eisenelrähte bewehrt. Die Säcke genÜgen
für füllungen von 50 kg und lassen sich damit noch an
der B1ume trage]1. Sie können auch aus wasserdichtem
Papier hergesteJlt werden, In den Vereinigten Staaten sollen
jährlich 60 Millionen Papiersäcke VOll der Zemen(inelus(rie\'crbraucht werden, s.

Behördliches, Parlamentarisches usw.
Verbandzeug auf Bauteu. oic Bre.slancr städtiscJw Ban

1Jo 1 izcivcrwaltl!l1j.( h,tt bei vorgenommenen Iksichtlg"lJl1gcn
kstgeste!lt, GaB auf einzelnen Banste1JülJ entwedcr f{ar kein,
oder nur I!ngccjKnctc  Verbandzcug vorhanden WilL Sie
mad1t dieserhalb darauf aufmerksam, daß <luf aUCi] Bautcn
und A bbruchste!!cn das notwcndige Verbandzeug vorrätig 1.:11
haltcn und in eincm staubdichtcn, verschließbarcn Kasten, der
die Aufsl:hrift "Verbandzeug" deut1ich les-bar tragen muß, in
der Baublldc aufzu1Jewahren i:;t Der Kasten mur, alles el1t
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haltcll. was zur erstcH Hl1felefstuT1g bei UnHillel1 jeder Art Ull
bedingt erforderlich ist.

Mindestpreise bei tlaudwerIcern. Einc Z wangsirmung darf
nnch   100 Q der Reichsgewerbeordnung ihre Mitglieder in der
Festsetzung- der Preisc ihrer Vo/aren oder Lcistungen oder in
der Annahme von Kuudc1l nicht beschränken. Von Seiten des
rIandwerkers wird seit !;:lJ1g-ern schon die Aufhebung dicses
Paragraphcn erstrebt und der l.ccichstag- hat auch im März d. J.
einc Resolution <llJgeU011111JCH, durch welche in Berücksich
tig:ung dcr \Vfinsche der Haudwerker ersucht wird, dem
I eichstage ein Gesetz vorzulegen, durch welches dieser
100 Q fÜr diejenigen Handwcrkszwcig-e aufgehoben werden
soll, iHr we1che die AufhcbuJlg lwch einem Gutachten des
dcutschcn Handwcrks- und Gcwcrbekammertag-es all gebracht
erscheint. Die Handwerkskammer zu Breslan hat, um fÜr
cincn solchen Gesetzentwurf die nötigen Untcrlagen zu er
halten, durch RundschreibGH ihre sämtlichen Innungen und
Handwerkervcrcinigun cn aufgefordert, sich gutachtlich ba!
diRst dariibcr zn iiußcrn. welche Jiandwerkszweige zur Fest
sc'tzuug von Mindestpreisen für g-Jcichbleibendc Arbeiten und
Lieferungen geeignet erscheinen, lind ihr auch die bctrcifcn
den ArbeiteI] und Lieferungcn zu nenne]1.

Verbands-, Vereins- usw. -Angelegenheiten.
Dem Del1tEchen Arbeitgeberbund Hir das Baugewerbe

sind in letzter Zeit eine größere AnzahlOrtsverbande bei
etrdcn, die teils bisher noch abseits vom Bunde gestanden
haben, teils iJ1fo[ge des entstandenen Tarifkampfes nen ge
,l,(riindet worden sind. Die neuen Verbände verteilen sich auf
die Bezirke: Ost- und Wüstpreußen. Posen, Pommern, Bran
denbun , Schleswig-Holstein, Unterwescr- und Ems, König
reich Sachsen und N01'dbayern. Durch diese solidarische ßei
trittserklärungen der Arbeitgeber erfährt die Zahl der Aus
sperrungcn naturgemäß einc weitere f.rhöhung, die erst in den
nächsten Tagcn bekannt gegeben wird. fcrtler steigert sich
die Zahl der wirklich Beschäftigungslosen von Tag zu Ta ,
da schon scit Beginn dieses Jahres die Unternehmer eben im
Hinblick auf die zu erwartende Aussperrung viclfac1l größere
Bauten nicht mehr Übernommen haben. Aus Hmnburg, wo ein
Sonderfrieden zwischen dem dortigen Arbeitgeberverband
und den Bauarbeiter-Organisatiollen geschlossen worden ist,
wird gemeldet, daß zureiscnde ßauarbeitcr keine A.llssicht
haben, Arbeit zu finden, da dort die ßautätig-keit noch so
eril1g ist, d,Jf3 kaum zwei Drittel der ortsan:-;Üssigen Bal1
arbeiter Bcsch iftiRlln  haben.

Innun}{sverbaud Deutscher Baugewerksmcister. Der Ver
band !lat sich mit der Frage der Er r ich t 11 11 g va 11 Bau
sc h ö f f e 11 ä l11 t c r 11 be s c h Ü f t i g t und tritt lebhaft fÜr
diese Einrieh'tung ein, Er hat dartun auch an den Herrn
Minister fÜr Handcl und Gewerbe eine Eingabe gerichtet,
welche die Errichtung von Ballschöffcnämtern warm befÜr
wortet lIud foJg-endeJl Jnbalt hat:

Der zwcite Abschnitt des 1\cichsgesetzcs vom 1. Juni 1909
Über die Sichcrung der B;:wforderullgen, desscn fnkraftsetzung
nach den Erklärungen des Herrn Ministers für liandel und
Gcwerbe einstweilen nich't zu erwarten ist, sieht unter
anderm auch die Errichtung von Bauschäffenämtern vor.

So sehr vcrscl1iedcl1 nun auch die Wirkung der dinglichen
Sicherung der ßaufordcrunj:(cJ1 in den baugc\Vcrblicl1en Krei
sen bcurteilt wird, so findet doch die Im Gesetz vorß"esehe11G
Institution der Bauschöffcnämter lwl1ezH lmg-cteilte ZIlstim
mung". Es cl'scheint hiernach der \Vunsch berechtigt, dicse
Im;'titution unabhängig von der Inkraftsctwng des zweiten
Abschnitts des Gesetzes ins Leben zu ruf Cl!.

Dcr Innungsverband Deutscher Baugcwcrksmeister hat
sich auf seinen J)elcgicrtenÜlgen wiederholt mit dieser frage
bescJläftigt lind hat ebenso wie die Oesamtvertretung des
Handwcrks. der deutsche lialldwerks- lind Oewerbekammcr
tag', das BcdÜrfnis naeh Öffentlich-rechtlichen Taxämtern fÜr
das Baug-e\\.erbc '-!1ICrkmJnt. Auch das Kaiserliche Aufsichts
amt fÜr Privatvcr icberl!ll  hebt in seinem GeschÜftsbcricht
fÜr das Ge.s:ehÜftsjahr 1906 die  roße Bcdcutunj.( der Einrich
tun  eines öffcntlic!JclI Taxwesens hervor. Die öffentlichün
fCl1crversichenlllg-sHnstaJtcl1 bubcn sich !iingst daran ge
wähnt, sowoJl1 zur Ermittelung des Versicherungwertes von
Gebäuden, wie z!!r Pcstste1!ung- der BrandcntschÜndj,g-ung im
voraus Schatzl'r ZII besteHen, welchem Vorbilde zahlreiche

(forlsct':UJ1R $t!ltc 274.)
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Gtnll' ndcbehÖrden dm.::h EtnrkhtuI1  kol!eg:bler Schätzungs
sind. EbcTl30 hat sich der Zentra.l\'t':rband der

und OrnndhC$itzc.r\'( rdlle ::ll!f seinem Vcr
b \I!d$t:J.g0 im Jahre 1900 fÜr di(  crrichtung "ädr'arti cl.

:lUSg-esprodletl. Und endlich ist auch allS
der K01lH1umal\'crwaJtung-cu eine ordnungs

R.e C':Hi1p; des Schätzungswesens durch öffentliche
bdiirwortet worden (Preußisches Verwal

50. 674), im Imcrc3se eiN Bcteilig'uug der Städte
am aUI Grundstöcke, 'wobei darauf hingewiesen
\n rden konnte. dr:ß sich derartige Einrichtnngen bereits in
hohem l'I'laße in \Viirtkmberg  Baden und tIessen bewährt
habeIJ.

Bd der hier erstrebten Ve:rallgemeineruug der llrspriing
Ikh nur für den Bauwerklohuschutz geplanten kollegialen
Sch:iiZllllg behörde könnten diesen Taxiimtern !loch andere
Aufgaben Zl1gcwlCSCll werdcn, so z. B. die Beurteilung derGiite
der geleisteten Arbeit oder der Tüug'lichkeit der verwendetcn
1\laterkl!ien im Sinnc des   t 0 der allgemeinen V crtragsbcdin
g!1lJgell für die Ausfiihnmg von Staatsbautel1 und die
funktionen des Einigungsmn1es im Sinne des S 29 dieser Ver
1::ags.hedillg-lll1gen.

Das hohe 1I.1inistcriul11 gestatten \vir uns, unter einst
weiligem ,rorbchalt dctailHcrter Vorschläge, hierdurch um ge
ndgtc Au:>kul1ft ganz ergebenst zu bitten, ob bei den maß
:.:;cbenLl('n I\cgicrI1JJgsstel1cn Aussicht dafür vorhanden wäre.

{He Bestimmungen des sechsten Teiles Über das Ball
s-ehiiffcnal11t auS dem slIspendierten Abschnitt 2 des Ge
setzes liber die Sicherung der Baufordcrung;cn hcrall 
lll!Öscn und das Bauschöffenamt aJs kollegiale
SchätZllngsbchördc und als SchJichtungsbehörde in
Bal1streitigkcitcn, also als öffentlich-rechtliche In
stitntion«, ins Lcbeu zu rufen.

Verband vereinigter BaumateriaJienhändler Deutschlands.
In den T<tgcn vom 12.-15. Juni hält der Verband in Ha m
h 1I r g seine diesjährige außerordentliche Hauptversammlung
ab. Auf der Tagesordnung stehen eine Anzahl wichtig.:r
Punkte zur Erörterung und ßesch!Jlßfassullg, so u. a. Über das
Verhältnis des Verbandes zum deutschen Arbeitgeberbund fiir
uas Baugewerbe, Verdin.f{ungswcsen, ferner über die Klausel
,Jrc! Fuhre Bau" u. a, m.

Verband der deutschen Berufsgeno$senschaiten und Ver
band der deutschen Baugewerksberufsgenossenschaften. Die
belden Verbände haben am 9.  10. und 11. d. M. in Berlin einen
flußcrordentJichen Verbandstag abgchaJten, auf dem besonders
zu dem neuen Entwurf der RCichsversicherungsordnung Stel
lung genommen worden is"t. Ferner wurde Stel1ung genom
men zu dem Bestreben eier Landesregierungen und Polizei
behörden, lieben den UnfaHverhiitungsvorschriftcl1 der Be
rufsgenossenschaften besondere Vorschriften zu erlassen. Es
wnrue eine Resolution angenommen, die auf die großen
Schwierigkeiten, die sich hieraus ergeben, hinweist und es
als notwendig erachtet, daß die Berufsgenossenschaften bald
zu einer Vereinheitlichung ihrer allgemeinen UnfallverhÜtnngs
vorsc1uiftcll schreiten.

Der Dentsehe Techniker. Verband, der heute 28000
Mitglieder umfaßt, hält zu Pfingsten in Stuttgart seinen
Verbandstag ab. Am Eröffnungstage wird Herr Professor
Wilhrandt-TÜbingen Über "Technik und Organisation"
sprechen. ferner stehen auf der Tagesordnung die Be
ratung einer Organisationsreform und Referate Über die
staatliche Pensions- und Hinterbliebenen-Versicherung, die
Arbeitszeit der technischen Angestellten und das Beamten
recht

Rechtswesen.
n1. Grenzen der Schadensersatzpflicht des Bergwerks

besitzers gegenüber dem ürundstücksbesitzer. Der Kläger
- EjgentÜmer eines größeren Grundstiicks - hatte die ban
IJoJir.cilichc; Genehmigung fUT einen auf seinem Grundstücke
zu errichtenden Ncubau erwirkt und für Ausarbeitung des
Bnuprojckks bereits Aufwendungen gemacht, aJs er be
merkte, daß der Baugrund durch den Bergbau des DckJagtell
Imsicher geworden war. InroJgedcsscn mußte Cl' von der Er
richtUJII.; des gepJanten ßuues Abstand nehmen und verlangte
nun, gcstiitzt auf   148 des Preußischen ßerggesetzes, von
dem J3ergwerJ\sbesitzer u. a. Ersatz desjenigen Betrages,
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welchen er fiir AusarbeiturIg des Bauprojektes an einen Bau
ge\\-erksmeister gezahlt hatte. Diesen Anspruch hat da5
Oberlandesgericht Breslan jedoch nicht als berechtigt aner
kannt. Das VorfäTigen "des"Klägers auf Erstattung der Aufwen
dungen flir das vereitelte Banproiekt, so fÜhrte das Gericht
aus. ItifH sich als BcrgschadenersatzansPrHch, wie er hier er
hoben ist, nicht begrÜnden. Die Vermögenseinbuße, die dem
Klägcr in der Auf\VendIln  für das twtzlos gc\Vordene Bau
projekt entstanden ist, S'tcllt sich weder a!s ein Schaden an
dem Baugrundstück, noch a11 dessen Zubehörungen dar, wenn
er auch mit der Beschädigung des GrundstÜckes insofern im
Zusammenhang steht, als der g-eplante Bau zur Ausführung
gekommen wäre, wenn das zu bebauende Gelände nicht in
foJge des Bergbaues die Fähigkeit, das Qebäude zu tragen,
verloren hätte. Der   148 des Berggesetzes beschränkt aber
die Ersatzpflicht des Bcrgwerkseigcntiimers auf denjenigen
Schadei!. welcher dem Grundeigentume oder dessen Zube
hörungen durch den Betrieb des Berg-werks zug-efiigt wird.
Ein Schaden im Sinne jener berggesetzlichen Vorschrift wUrde
also nur dann vorliegen, wenn die Verwirklichung einer Ball
absicht durch Verallstaltungen auf dem Baugelände in die
augcnfällige Erscheinung getreten wäre und es sich um die
Erstattung für solche hinterher nutzlos gewordenen Maß
nahmen handeln würde. Davon kann aber im vorliegenden
Falle nicht die l ede sein, weil in der AufsteIJung eines Bau
projektes nicht schon die Bauausfiihruug selbst, sondern nur
dessen Vorbereitung gesehen werden kann. Die Ausgabe fÜr
ein Bauprojekt stellt einen Aufwand dar, für den nach aus
geführtem Bau nur in dem fertigen Bauwerk ein Ersatz sich
finden läßt, und bei welchem sonach das Ersatzinteresse mit
demjenigen Vermägeninteresse überhaupt zusammenfällt,
\VeJchcs an der Ausführung desselben besteht. Es wÜrde da
her im vorliegenden Falle zu einer doppelten Entschädigung
des Klägers führen, wenn ihm neben dem g-eforderten Scha
densersatz für die Entziehung der Bebaubarkeit des Geländes,
den er mindestens in Höhe des erhofften Gewinnes aus dem
nichi zur Ausführung gekommenen Bauwerk beansprucht,
noch die Erstattung der Allslagen für das vereitelte Sanpro..
jekt zugesprochen werden sollte. (Entschdg. des O. L. G.
Breslau vom 23. Dez. 1909.) Nachdr. verb.

Bücherschau.
Gartenstadt. Mifteilungen der Deutschen Garrenstadt

GescUschaft, Jahrgang 4. Geschäftsstelle Rehfelde (Ostbahn).
Aus dem Inhalt der ersten 4 Hefte sei hervorgehoben: Ray
mond Unwin, Baugenossenschaft und Städtebau; die Qarten
vorstadt Milanino des Mailänder Konsumvereins; ein Brief
von Michael flürscheim; Zentral- oder Lokalheizllng; Tesse
now. Die einzelnen Räume der kleinen Wohnungen; Dr. ff.
Kamffmeyer: Sollen die Mieten in Gartcnstädtr:ß unsteigerbar
sein, Regierllngsbcmmeister Jiel!weg: Bauordnung lind Bal1
kosten. Die NI". 3 befaßt sich ganz mit der Frag'e der Inncn
kolonisation.

Leitfaden der ßanverbandsleltre. Teil IV': Treppen in
Stein und Holz. Bearbeitet von Direktor Hirsch unter
Mitwirkung von Direktor Prof. Wienkoop. Okt., 67 S.
mit 93Abb. Leipzig. Verlag von H.A. Ludwig Degener.
Preis gebd. 1,50 viI.

Dieses Lehrheft ist der fÜnfte und letzte Teil der "Bau
verbandslehre" der beiden Verfasser und schließt sich in
Form und innerem Wert seinen Vorgängern an. Es wird
sich wohl gleichfalls als ein treffliches Unterrichtsmittel be
währen.

Tarif- und Streikbewegungen.
Die Posener Tischlergesellen sind in eine Lohnbewegung

getreten. An Stelle des bereits abgelaufenen Lohn- und Ar
beitsvertrages haben Sie den Arbeitgebern einen neuen zur
Anerkennung vorgelegt, in dem sie eine Lohnerhöhung von
5 v. H. fiir sämtliche Arbeiten, außerdem aber noch die Er
hÖhung verschiedener SWcklöhne verlangen. Die Arbeit
geber haben die geforderte Lohncrhähung und die Verkür
zung der Arbeitszeit um eine Stunde pro W oehe bewilligt,
lehnen aber die Erhöhnng der Stileklöhne ab. Die Arbeit
nehmer haben ihren Prinzipalen zur Anerkennung ihrer Forde
rungeu eine frist bis zum t. J uni gestellt. Im falle der Ab
lehmmg wollen sie in den Streik treten.

(Weitere Nachrichten siehe "Verdjngungs A]]zeiger".)


